
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Walluf 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Walluf für das Haushaltsjahr 2023   

Aufgrund des §98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 
90,93), hat die Gemeindevertretung am 31.August 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
beschlossen:     
§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  

      und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschließlich der 
Nachträge 

  
 

  gegenüber 
bisher 

auf nunmehr 

erhöht um vermindert um EUR EUR 
EUR EUR   festgesetzt 

a) im 
Ergebnishaushalt 

        

          
im ordentlichen 
Ergebnis  

        

die Erträge  499.143,00 90.000,00 18.505.665,00 18.914.808,00 
die Aufwendungen 1.141.102,00 2.715,00 17.763.718,00 18.902.105,00 
der Saldo -641.959,00 87.285,00 741.947,00 12.703,00 
im außerordentlichen 
Ergebnis 

        

die Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 
die Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
der Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 
mit einem Überschuss 
von 

    741.947,00 12.703,00 

          
b) Im Finanzhaushalt         
          
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

        

der Saldo der 
Einzahlungen und 
Auszahlungen 

  729.244,00 1.823.136,00 1.093.892,00 

aus 
Investitionstätigkeit 

        

die Einzahlungen 207.890,00   1.828.953,00 2.036.843,00 
die Auszahlungen  1.244.275,00   2.899.950,00 4.144.225,00 
der Saldo -1.036.385,00 0,00 -1.070.997,00 -2.107.382,00 
aus 
Finanzierungstätigkeit 

        

der Einzahlungen     0,00 0,00 
die Auszahlungen      633.033,00 633.033,00 

der Saldo 0,00 0,00 -633.033,00 -633.033,00 
   Zahlungsmittelbedarf  119.106,00 -1.646.523,00 



    

 

Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt kann durch den Bestand an liquiden Mitteln 
ausgeglichen werden.    

§ 2    
Kredite werden nicht veranschlagt.    
§ 3    
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.   
§ 4    
Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.    
§ 5    
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.    
§ 6    
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.    
§ 7    
Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.    
§ 8    
Die Fälligkeit der Kleinbeträge wird nicht geändert.    
§ 9      
Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs.1 
HGO wird nicht geändert.    
Walluf, den 31. August 2023  Der Gemeindevorstand  
                                              Nikolaos Stavridis  
                                               (Bürgermeister)  
 
 
2. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung     
    
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.    
Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen sind erteilt.  Sie haben folgenden Wortlaut: 
„Genehmigung. Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
Verbindung mit den §§ 98 Abs. 4, 97 Abs. 4 S. 2 HGO 
1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.110.000,--EUR (i.W. „zwei 
Millionen einhundertzehntausend Euro“) (§3 der Nachtragssatzung), der gegenüber dem bisherigen 
Höchstbetrag nicht geändert wurde, 
2. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite in 
Höhe von 5.000.000,--EUR (i.W. „fünf Millionen Euro“) 
(§ 4 der Nachtragssatzung), der gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert wurde. 
Kommunalaufsichtsbehörde, Hadeler.“ 
 
 
 
 
 
 



Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 liegt zur Einsichtnahme vom 19.10.2023 bis einschließlich  
30.10.2023 im Rathaus, Mühlstraße 40, 65396 Walluf,  
Erdgeschoss, Bürgerinformation, Zimmer 10 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: 
 
Donnerstag, 19.10.2023 
Freitag, 20.10.2023 
Montag, 23.10.2023 
Dienstag, 24.10.2023 
Donnerstag, 26.10.2023 
Freitag, 27.10.2023 
Montag, 30.10.2023 
 
montags bis freitags von 8 Uhr 30 bis 12 Uhr, 
montags zusätzlich von 13 Uhr 30 bis 18 Uhr. 
Walluf, den 12.10.2023 
Der Gemeindevorstand 
Nikolaos Stavridis 
(Bürgermeister)    


